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Spatenstich für den Glasfaserausbau in den 
Randgebieten von Forst

 
Gemeinsam geht es voran. V. l. n. r.: Markus Weixel und Jannik 
Weischedel (Netze BW), Ragnar Watteroth (BLK-Geschäftsführer), 
Bürgermeister Bernd Killinger, Henriette Steder (Bund) und Andrea 
Schwarz MdL (Bündnis90/die Grünen) vollzogen den ersten Spaten- 
stich Foto: Presse Forst

Mit einem symbolischen Spatenstich schritten Bürgermeister 
Bernd Killinger, Henriette Steder als Vertreterin des Bundes als 
Fördergeber, die Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz (Bünd- 
nis 90/ die Grünen), BLK-Geschäftsführer Ragnar Watteroth und 
Netze BW GmbH Kommunalberater Markus Wexel zur Tat und 
gaben damit das Startsignal für den weiteren Ausbau der Breit- 
bandinfrastruktur, mit der nun alle Bereiche von Forst mit der 
Zukunft verbunden werden. Weiße Flecken werden in Forst Ge- 
schichte sein.
Im Auftrag der Gemeinde Forst wird die Netze BW Sparte Dienst- 
leistungen den 3,1 Kilometer langen Glasfaserausbau in den Au- 
ßenbereichen realisieren. Die Maßnahme, die insgesamt rund 
900.000 Euro kostet, umfasst auch die Anschlüsse der an der Stre- 
cke liegenden Häuser. Bürgermeister Bernd Killinger betont: „In 
Zeiten immer schneller voranschreitender Digitalisierung begrü- 
ßen wir es sehr, nun gemeinsam mit unseren Projektpartnern die- 
sen bedeutenden Schritt des Breitbandausbaus auch für unsere 
wichtigen Außenbereiche heute vollziehen zu können.“
Die Projektplanung ist bereits abgeschlossen, und die Tiefbauar- 
beiten werden Mitte August starten und bis ins zweite Quartal 
2026 andauern. Anschließend beginnt die Verlegung der Glasfa- 
serleitungen und die Anschlüsse der Häuser. Die Tiefbauarbeiten 
werden von der Firma Terracon im Auftrag der Netze BW Sparte 
Dienstleistungen durchgeführt. „Wir bemühen uns darum, die 
Beeinträchtigungen im Straßenraum so gering wie möglich zu 
halten“, erklärte Projektleiter Markus Wexel. Im Rahmen der Bau- 
maßnahme wird auch die Strominfrastruktur durch die Netze BW 
GmbH ausgebaut. „Damit schaffen wir Synergien, minimieren 
den Eingriff in den Straßenraum und können kosteneffizient das 
Stromnetz fit für die Zukunft und die Energiewende machen.“
Ragnar Watteroth betonte, dass mit der Kostenaufteilung 40 
Prozent Landesgelder, 50 Prozent Bundeszuschüsse, lediglich 10 
Prozent der Kosten bei der Gemeinde bleiben werden. Damit sei 
es möglich, flächendeckend die gleiche Infrastruktur für alle zu 
bieten. Auch die Landtagsabgeordnete Andrea Schwarz (Bünd- 
nis90/die Grünen), zeigte sich sehr erfreut über den Startschuss 
in Forst, denn der Breitbandausbau gehöre zur Daseinsvorsorge.

Forst ist „Landesmusikort des Jahres 2025“
Ein lokales Leuchtturmprojekt der Musikkultur im ländlichen 
Raum: Der Deutsche Musikrat (DMR) und der Bundesmusikver- 
band Chor & Orchester (BMCO) haben die Gemeinde Forst als 
Landmusikort 2025 ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt 10.000 
Euro. Es soll für weitere Projekte der Amateurmusik oder für die 
Zusammenarbeit zwischen Profi- und Amateurmusik vor Ort ein- 
gesetzt werden. Darüber hinaus soll es neue Initiativen anstoßen, 
die die musikalischen Strukturen in der jeweiligen Kommune 
stärken und weiterentwickeln.
Antje Valentin, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, freut 
sich und beglückwünscht Forst mit den Worten: „Tolle Projekte 
und Initiativen brauchen Sichtbarkeit – auch und gerade die häu- 
fig ehrenamtlich funktionierende musikalische Power in ländli- 
chen Regionen. Der Preis ‚Landmusikort des Jahres‘ bringt genau 
das: Wertschätzung für die kreative Kulturarbeit und die erfolgrei- 
che Vernetzung sowie starke Impulse für die Weiterführung der 
häufig mit viel Herzblut betriebenen Projekte. Herzliche Gratu- 
lation an alle ausgezeichneten Landmusikorte – und: weiter so!“
„Eine Auszeichnung mit bundesweiter Strahlkraft“, so umschreibt 
BMCO-Geschäftsführerin Theresa Demandt die Ernennung zum 
Landmusikort. „Die über 90 Bewerbungen der Kommunen haben 
uns gezeigt, wie mit viel ehrenamtlichem Engagement, Qualität 
und Vielfalt Musikkultur auf dem Land vernetzt und durchdacht 
gelebt wird. Sie sichern damit in den kleinsten Gemeinden mit 
identitätsstiftenden Projekten ein lebendiges, flächendeckendes 
Kulturangebot – dieser Schatz muss weiterhin für den gesell- 
schaftlichen Zusammenhalt gewürdigt und gefördert werden.“
Das Förderprogramm Landmusikort wird im Rahmen des Ama- 
teurmusikfonds des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 
umgesetzt. Es fördert herausragende, innovative Musikprojek- 
te und das ehrenamtliche Engagement in ländlichen Gebieten. 
Ausgezeichnet wurden besondere musikalische Aktivitäten, die 
einen Vorbildcharakter haben und somit zur Sichtbarmachung 
und Vernetzung von Musikgeschehen beitragen. Die Ausge- 
zeichneten erhalten das Gütesiegel „Landmusikort des Jahres“ als 
Plakette, um bundes- und landesweit für das besondere Engage- 
ment sichtbar zu sein. Bewerben konnten sich nur Orte mit maxi- 
mal 12.000 Einwohner*innen, die dem sogenannten Thünen-Typ 
„eher ländlich“ oder „sehr ländlich“ entsprechen.
Insgesamt hat die Jury 13 Kommunen ausgezeichnet. Vergeben 
wurden drei Bundespreise (1. Preis: Freyung (Bayern), 2. Preis: 
Forst (Baden-Württemberg), 3. Preis Hochkirch (Sachsen) und 
zehn Förderpreise.
Nach der Bekanntgabe der Gewinner geht es nun an die Planung 
der Preisübergabe, die vermutlich im November im Rahmen des 
Adventszaubers stattfinden wird, weil der Veranstalter des Ad- 
ventszaubers und Leiter der MuKs Forst, Klaus Heinrich, die Ini- 
tiative zur Bewerbung für diesen Wettbewerb bei der Gemeinde 
angeregt und unterstützt hat.
Weitere Informationen:
Der Deutsche Musikrat (DMR) engagiert sich für die Interessen von 
rund 16,5 Millionen musizierenden Menschen in Deutschland – 
16,3 Millionen Amateurmusizierenden und etwa 180.000 professi- 
onelle Musiker*innen – und ist weltweit der größte nationale Dach- 
verband der Musikkultur. Er repräsentiert über 100 Organisationen 
und Dachverbände des professionellen Musiklebens und des Ama- 
teurmusizierens, einschließlich der 16 Landesmusikräte.
Der Bundesmusikverband Chor & Orchester (BMCO) ist der Zu- 
sammenschluss der Amateurmusikverbände in Deutschland und 
umfasst 21 bundesweit tätige weltliche und kirchliche Chor- und 
Orchesterverbände mit insgesamt ca. 100.000 angeschlossenen 
Ensembles. Der BMCO vertritt die Interessen der Menschen, die in 
ihrer Freizeit Musik machen, gegenüber Politik und Öffentlichkeit 
und ist Mitglied des Deutschen Musikrats.
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weiter. Zwischenzeitlich sind fast 100 Mitarbeitende beschäftigt. 
Gute Kontakte und ein unterstützendes Miteinander werden mit 
der Tank- und Apparate Barth GmbH – die gegenwärtig den Fir- 
menstandort in der Karl-Wirth-Straße 12 erweitert – und der Fir- 
ma Herbert Mohr GmbH gepflegt.

Blutspenderehrung 2025
Dank und Anerkennung für lebensrettendes Engagement

 
Die ausgezeichneten Spenderinnen und Spender in den Ehrungsstu- 
fen 10., 25., 50., 75., 100. und 125. Blutspende mit den Vereinsvertre- 
tern des DRK-Ortsvereins Forst

Herbert Krämer, der für die 125. Blutspende geehrt wurde 
 Fotos: Gemeinde Forst

Am 31.07.2025 fand in einer Feierstunde die diesjährige Blut- 
spenderehrung 2025 statt. Es wurden zehn Bürgerinnen und Bür- 
ger für ihr herausragendes Engagement im Dienste der Gemein- 
schaft ausgezeichnet. Die Spenderinnen und Spender wurden für 
ihre langjährige und regelmäßige Blutspende geehrt. 
Die Ehrung wurde von Bürgermeister Bernd Killinger eröffnet, 
der die Anwesenden herzlich begrüßte und betonte, wie wichtig 
freiwilliges Blutspenden für das Gesundheitswesen ist: „Jede Blut- 
spende kann Leben retten.“ 
Besonders hervorgehoben wurden in diesem Jahr:
• Herbert Krämer, der für die 125. Blutspende geehrt wurde,
• Daniel Etzkorn, der für die 100. Blutspende geehrt wurde,
• sowie weitere besondere Jubiläen wie 75. und 50. Blutspende. 
Im Rahmen der Veranstaltung wurden Ehrennadeln, Urkunden 
und Präsente als Zeichen der Anerkennung überreicht. 
Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Michael Veith dankt allen 
Spenderinnen und Spendern für ihren unverzichtbaren Beitrag 
„Blutspenden rettet Leben – danke, dass Sie ein Teil davon sind“.

4. Unternehmernetzwerktreffen bei der Firma 
Lackus Stahlbau GmbH
Zum vierten Mal hat die Gemeinde die Forster Unternehmer zu 
einem Netzwerktreffen ins Gewerbegebiet geladen, die Reso- 
nanz war beachtlich.

Gastgeber war in 
diesem Jahr die 
Firma Lackus 
Stahlbau GmbH. 
Geschäftsführer 
Stefan Lackus hat 
bei der Begrü- 
ßung und der Füh- 
rung durch die 
beiden Werke das 
mittelständische 
Unternehmen von 

seiner besten Seite präsentiert. Vom Aufzugsbau über Stahlbau 
bis hin zu Sicherheitskonzepten für Justizvollzugsanstalten ist 
das Unternehmen mittlerweile bundesweit tätig. Hochinteres- 
sant war auch der Vortrag von Lars Grabenschroer von der Wirt- 
schaftsförderung Bruchsal (WfG). Die WfG unterstützt Firmen und 
ihre 16 Mitgliedskommunen in ihrem Einzugsbereich in vielfälti- 
ger Weise. Von Standortberatungen, über das E-Carsharingpro- 
jekt „ZEO“, der Beteiligung an Ausbildungsbörsen bis hin zur Be- 
gleitung von Netzwerkbildung und Gewerbeansiedlungen. 
Bürgermeister Bernd Killinger dankte den Forster Unternehmern 
für das große Engagement, die hohen Schlagzahlen und insbe- 
sondere der Lackus Stahlbau GmbH für das Ausrichten des dies- 
jährigen Netzwerktreffens.

Mit rund 40 Teilnehmern war die Veranstaltung wieder sehr er- 
folgreich. Für die nächsten drei Jahre haben sich bereits weite- 
re Forster Unternehmen zur Ausrichtung des Netzwerktreffens 
bereit erklärt. Geplant ist außerdem eine Veranstaltung im hub- 
Werk-Bruchsal, um sich den Themen „Digitalisierung, KI und Start- 
ups“ zu widmen.

 
 Fotos: Presse Forst 
Eine besondere Freude war es für das Ortsoberhaupt Bernd Kil- 
linger erstmals die beiden Firmengründer Johannes Köhler und 
Tobias Schmidt beim Netzwerkstreffen begrüßen zu können. Die 
Jungunternehmer haben einen Onlinehandel für Nahrungser- 
gänzungsmittel gegründet und wachsen schnell. Durch ihr Enga- 
gement konnte ein leerstehendes Firmengebäude wieder einer 
unternehmerischen Nutzung zugeführt werden. 
Auch die Firma Lackus hat einmal klein angefangen. Das mittel- 
ständische Unternehmen ist schnell gewachsen und wächst auch 
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*HPHLQGH�)RUVW� � � ���� � � � /DQGNUHLV�.DUOVUXKH�
��
gIIHQWOLFKH�%HNDQQWPDFKXQJ��EHU�GDV�5HFKW�DXI�(LQVLFKW�LQ�GDV�
:lKOHUYHU]HLFKQLV�XQG�GLH�(UWHLOXQJ�YRQ�:DKOVFKHLQHQ�I�U�GLH�
:DKO�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�GHU�%�UJHUPHLVWHULQ�DP������������XQG�
HLQH�HWZD�HUIRUGHUOLFK�ZHUGHQGH�6WLFKZDKO� am � 28.09.2025 �
 
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

1.  :lKOHUYHU]HLFKQLV�
 
1.1 In das Wählerverzeichnis werden �YRQ�$PWV�ZHJHQ die 

für die Wahl am 14.09.2025 Wahlberechtigten HLQJHWUD� 
JHQ . 

 Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl- 
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des 
Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeich- 
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetra- 
���;���������������������������������������������������� 
(siehe Nr. 2). 

 Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver- 
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis VSlWHVWHQV� 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann 
(siehe Nr. 1.3).  
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl- 
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, 
sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie 
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerver- 
zeichnisses beantragen. 
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes- 
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler- 
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat 
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass 
er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis ein- 
getragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder 
noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, 
dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben 
wird. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge- 
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie- 
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der 
Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer 
Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate 
in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be- 
gründet haben, ZHUGHQ�QXU�DXI�$QWUDJ�LQ�GDV�:lKOHU� 
YHU]HLFKQLV�HLQJHWUDJHQ� 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes- 
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur �DXI�$QWUDJ�LQ�GDV�:lKOHUYHU]HLFKQLV�HLQJHWUDJHQ� 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler- 
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der 
Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen. 

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
%�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������)RUVW�� bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen und 
eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes- 
tens bis zum 6RQQWDJ������������ beim %�UJHUPHLVWHU� 
DPW� )RUVW�� %�UJHUE�UR�� :HLKHUHU�6WU�� ��� ������)RUVW 
eingehen. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie- 
nen;�§ 30 KomWO gilt entsprechend. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für 
die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten. 

1.2  Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 0RQ� 
WDJ�������������ELV�)UHLWDJ������ 8.2025 während der all- 
gemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Ein- 
sichtnahme im 5DWKDXV��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������)RUVW� bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme 
ist rollstuhlgerecht. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän- 
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge- 
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande- 
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über- 
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Ein- 
sicht und ������������������������������������������������� 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus- 
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldege- 
setz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.  

1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un- 
richtig oder unvollständig hält, kann während der Ein- 
sichtsfrist, spätestens am )UHLWDJ�� dem � 29.08.2025 bis 
������8KU beim %�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR�� 
:HLKHUHU�6WU�����������)RUVW die Berichtigung des Wäh- 
lerverzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich 
oder zur Niederschrift gestellt werden. 

1.4  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl- 
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver- 
zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl- 
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt 
dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2. � � :DKOVFKHLQH�
2.1  Einen Wahlschein erhält DXI�$QWUDJ�
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2.1.1 ein in das :lKOHUYHU]HLFKQLV� HLQJHWUDJHQHU� :DKOEH� 
UHFKWLJWHU , 

2.1.2  ein QLFKW� LQ� GDV� :lKOHUYHU]HLFKQLV� HLQJHWUDJHQHU 
:DKOEHUHFKWLJWHU , 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh- 
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 
KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler- 
verzeichnisses (vgl. 1.3) �������������; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest- 
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise 
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest- 
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab- 
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeis- 
teramt bekannt geworden ist. 

2.2  Für eine etwa erforderlich werdende 6WLFKZDKO am 
28.09.2025 erhält ferner einen Wahlschein von Amts we- 
gen, wer für die Wahl am 14.09.2025 einen Wahlschein 
nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 

2.3 :DKOVFKHLQH�N|QQHQ� 
für die Wahl am 14.09.2025 bis Freitag �� ������������ 
������8KU� für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl 
am 28.09.2025 bis Freitag, 26.09.2025, 18.00 Uhr EHLP� 
%�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������ )RUVW� VFKULIWOLFK�� P�QGOLFK� RGHU� HOHNWURQLVFK� 
�QLFKW�DEHU�WHOHIRQLVFK��EHDQWUDJW�ZHUGHQ�� 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung � oder 
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur un- 
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Be- 
antragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 
2.1.2 genannten Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor- 
lage einer �VFKULIWOLFKHQ 9ROOPDFKW nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun- 
gen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer ande- 
ren Person bedienen.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag � vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl- 
schein erteilt werden. 

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem be- 
liebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Briefwahl 
wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 

 einen amtlichen Stimmzettel 
 einen amtlichen EODXHQ Stimmzettelumschlag 

für die Briefwahl  
 einen amtlichen KHOOURWHQ Wahlbriefumschlag 

mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück- 
zusenden ist. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsbe- 
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Un- 
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil- 
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt o- 
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs- 
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde, die auf 
dem Wahlbrief angegeben ist, absenden, dass er dort 
spätestens am :DKOWDJ�ELV�������8KU eingeht.  
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus- 
schließlich von der Post AG unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
 
 
Forst, den 07.08.2025 
 
 
Bürgermeisteramt Forst 
 
 
Killinger 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen 
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No- 
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft um- 
fasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsa- 
che. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermit- 
telt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Forst, Bürgerbüro, 
Weiherer Straße 1, Forst, eingelegt werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
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AltersjubilareAltersjubilare

Wir gratulieren
08.08.  Peter Jupke  80 Jahre
08.08.  Alexander Liebhart  75 Jahre
09.08.  Albert Vogt  85 Jahre
09.08.  Achim Kohlhaas  80 Jahre
09.08.  Klaus Reinhard  75 Jahre
10.08.  Edeltraud Veit  70 Jahre

Herzlichen Glückwunsch!

Foto: RuthBlack/iStock/Getty Images Plus

StadtradelnStadtradeln

Siegerehrung STADTRADELN 2025 
Am Samstag, 09.08.2025, um 17.00 Uhr findet auf dem Forster 
Kirchplatz der Fassanstich des vom Jugendgemeinderat durch- 
geführten Dorffestes statt. Im Anschluss daran findet die Sieger- 
ehrung zum diesjährigen STADTRADELN statt. 
Das Orga-Team lädt herzlich ein!

Jugendgemeinderat

WANN?
Samstag, 09.08.25
15.00 Uhr - 23.00 Uhr

Sonntag, 10.08.25
12.00 Uhr - 20.00 Uhr

DORFFEST
FORST

WO?
auf und um den 
Kirchplatz Forst

Mit freundlicher Unterstützung von:

ft.

Interessant  
und wissenswert

ApothekenbereitschaftsdienstApothekenbereitschaftsdienst

Donnerstag, 07.08.2025 
Via Apotheke, Stutensee (Spöck), Friedrichstr. 27, Tel. 07249 / 34 97

Freitag, 08.08.2025 
Viktoria-Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 1, Tel. 8 20 77

Samstag, 09.08.2025 
Hof-Apotheke, Bruchsal, Friedrichstr. 7, Tel. 22 48

Sonntag, 10.08.2025 
Via Apotheke Friedrichstal, Berliner Allee 42, Tel. 0 72 49 / 9 13 13 90

Montag, 11.08.2025 
Storchen-Apotheke, Ubstadt, Obere Str. 1, Tel. 96 14 76

Dienstag, 12.08.2025 
Schloss-Apotheke, Bruchsal, Schlossstr. 1, Tel. 1 34 11

Mittwoch, 13.08.2025 
Rühle von Lilienstern’sche Apotheke, Bad Schönborn, 
Hauptstr. 73, Tel. 0 72 53 / 44 21

Donnerstag, 14.08.2025 
Marien-Apotheke, Forst, Kirchstr. 13, Tel. 30 02 78

Ärztliche BereitschaftsdienstÄrztliche Bereitschaftsdienst

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 22 Uhr, 
Mittwoch von 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 
bis 22 Uhr geöffnet. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um 
die Uhr unter Tel. 116117 (Bruchsal) erreichbar. Die Praxisräume 
befinden sich in den Räumen der Fürst-Stirum-Klinik, Bruchsal 
(Gutleutstraße 1-14). Für Notfälle wählen Sie die 112. 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Online- 
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de. 
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 
0761/12012000.

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst

An Sonn- und Feiertagen ist bei einem Notfall die Tel.-Nr. 0 72 51/ 
44 14 41 anzurufen. Eine Bandansage informiert über den dienst- 
habenden Tierarzt.

WasserhärtegradWasserhärtegrad

WASSERHÄRTEGRAD: circa. 8,1 Grad dH

FundtiereFundtiere

Falls Sie Ihr Haustier vermissen oder Ihnen ein Tier zugelaufen 
ist, wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt im Rathaus, 
Tel.: 780–211. Außerhalb der Sprechzeiten des Ordnungsamtes 
wenden Sie sich bitte an das Tierheim Bruchsal, Kleines Feld 1 
(täglich von 10 bis 16 Uhr), Tel.: 2014. Außerhalb der genann- 
ten Öffnungszeiten des Tierheims können Sie die Bereitschafts- 
Handynummer 0177 / 2 00 42 89 anrufen, eine Nachricht an die 
E-Mail-Adresse: tierheim.bruchsal@web.de schreiben oder Sie 
kontaktieren das Polizeirevier Bruchsal, Tel.: 726-0.




